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Rückblick zum Seniorengrillfest 

Gemeinde Zimmern u.d.B. 2025 

Zahlreiche Bürgerinnen und Bürger trafen sich am vergan-

genen Samstag bei der Festhalle Zimmern u.d.B. zu einem 

gemütlichen Bei-

sammensein. Bei 

herrlichem Som-

merwetter konnte 

das zur Tradition 

gewordene Grillfest 

wieder im Freien 

veranstaltet wer-

den. Nach dem all-

gemeinen Gruß-

wort durch den 

Bürgermeister Wal-

ter Sieber, nutzte 

dieser die Gelegen-

heit mit einem klei-

nen Rückblick auf 

die Aktivitäten und 

weiteren  
Bild 1: Teilnehmer am Seniorengrillfest 

 

Vorhaben, sowie den aktuellen Haushalt innerhalb der Ge-

meinde zu informieren. Mit großem Interesse verfolgten 

die Anwesende 

die aktuellen Zah-

len zum Einwohn-

stand sowie die 

Aufteilung in den 

einzelnen Alters-

gruppen.  

Derzeit sind 102 

Bürgerinnen und 

Bürger aus Zim-

mern über 65 

Jahre und wurden 

zur Teilnahme 

aufgerufen.  

 
Bild 2: Bürgermeister Walter Sieber mit Frau Katharina Schatz (87) und 

Frau Helga Karle (87) sowie Herr Erich Wäschle (85) die als älteste an-
wesende Bürger mit einem kleinen Präsent überrascht wurden. 

Foto: Gemeinde Zimmern u.d.B 

 

 

Unter den Gästen konnte auch Alt Bürgermeister Richard 

Ege begrüßt werden. Mit einigen besinnlichen Worten und 

2 Geschichten und Liedbeiträgen begrüßte Herr Gemein-

dereferent Wolfgang Schmid im Namen des Pastoralteams 

die anwesenden Gäste, während der gesellige Nachmittag 

mit Kaffee und Kuchen eröffnet wurde. Als besondere 

Wertschätzung für Ihren Besuch wurden die älteste anwe-

sende Mitbürgerin und der älteste anwesende Mitbürger 

mit einem kleinen Präsent bedacht. Mit leckerem vom Grill 

und köstlichen Salaten wurde bei bester Stimmung der Tag 

genossen, ehe am Abend noch einige gemeinsame Lieder 

gesungen wurden. Mit Dankesworten an alle Helfer vom 

Gemeinderat und Pfarrgemeinderat die in die Organisation 

und den Arbeitsdienst eingebunden waren wurde die Ver-

anstaltung in den Abendstunden beendet. 

 

Walter Sieber,  

Bürgermeister 

 

Rückblick Jubiläum 50 Jahre Kindergarten 

Sonnenschein Gemeinde Zimmern u.d.B. 06.07.2025 

Der Kindergarten „Sonnenschein“ feierte am vergangenen 

Wochenende mit einem tollen Jubiläumsfest sein 50-jähri-

ges Bestehen. Zahlreiche Kinder und Gäste, darunter aktu-

elle und ehemalige Mitarbeitende, Familien, Vertreter der 

Gemeinde und Kirchengemeinde, sowie Ehrengäste und 

ehemalige Bürgermeister waren der Einladung gefolgt und 

erlebten einen Tag voller Erinnerungen, Begegnungen und 

strahlender Kinderaugen. 

Der feierliche Auftakt wurde in der Sankt Jakobuskirche 

zelebriert. Passend zu der von den Kindern in der Kirche 

aufgeführten Geschichte „Das Gänseblümchen Frederi-

cke“, fand auch Herr Pfarrer Shibu Vincent Pushpam ein-

fühlsame Worte für die Kinder. 

Das Gänseblümchen steht symbolisch für Freundschaft, 

Wachstum und Beständigkeit und spiegelt das warmher-

zige und familiäre Miteinander des Kindergartens „Son-

nenschein“. Die liebevolle Erzählung zog sich auch optisch 

durch das gesamte Fest: Fenster- und Tischdekorationen 

zeigten - neben 50er Zahlen - Gänseblümchen in verschie-

denen Variationen. Ausgesät und gestaltet wurden sie von 

den Kindern, Eltern und dem Team. 

Bürgermeister Walter Sieber fand in seiner Ansprache an-

erkennende Worte für das Engagement des Teams und be-

tonte den wichtigen Platz des Kindergartens in der heuti-

gen Zeit und in der Gemeinde. Ein besonderer Moment war 

die Würdigung von Hilde Wäschle. Die „Mutter des Kin-

dergartens“, wie Sieber sie betitelte. Frau Wäschle hatte 

 

Amtliches 

http://www.zimmern-udb.de/
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Anfang der 70er Jahre maßgeblich Anteil zur Entstehung 

des Kindergartens, und hat die Einrichtung in den Anfän-

gen begleitet und ge-

prägt. Als Zeichen der 

Wertschätzung erhielten 

Hilde Wäschle, sowie 

die aktuellen Mitarbeite-

rinnen und weitere Un-

terstützer Blumenge-

binde und Präsente.  
Ein sehr bewegender Moment und Höhepunkt: Bürgermeister Walter Sie-

ber überreicht der „Mutter des Kindergartens“ Hildegard Wäschle ein 
Blumengebinde 

 

Vor allem für die aktuellen Kinder, letztendlich aber auch 

für die gesamte Einwohnerschaft hatte Bürgermeister Wal-

ter Sieber Tage zuvor eine Überraschung parat. Der Vor-

platz des Bürgerhauses wird seit Kurzem durch zwei Zier-

kirschenbäume und einen Stein mit einer Namenstafel der 

aktuellen Kindergartenkinder im Jubiläumsjahr, sowie 

dem Kindergartenlogo geziert. Unterstützt wurde diese 

schöne Idee durch das Landratsamt, sowie der Baum – und 

Rosenschule Karle in Dautmergen.  In einer schweißtrei-

benden Abendaktion haben Herr Peter Schäfer und Herr 

Elmar Schwarz die Stein- und Baumaktion durchgeführt. 

Herzlichen Dank! 

Auch Elternbeiratsvorsitzender Michael Scholz dankte al-

len Beteiligten für ihren Einsatz und die gelungene Orga-

nisation des Festes. Besonders hob er die gute, vertrauens-

volle und herzliche Zusammenarbeit im Elternbeirat und 

mit dem Kindergartenteam hervor.   

Leiterin Carolin Baasner blickte in ihren Grußworten auf 

fünf Jahrzehnte Kindergartenarbeit zurück. Auch der Ge-

danke „Früher und heute“ griff Baasner auf – eine Verbin-

dung, die bei vielen Gästen Erinnerungen an eigene Kin-

dergartenzeiten weckte und bei ihr die Frage aufwarf, wo 

denn „plötzlich“ die Falten, grauen Haare und die Kreuz-

schmerzen herkommen, ist doch die eigene Kindergarten-

zeit noch gar nicht so 

lange her… 

Im Anschluss an den of-

fiziellen Teil verwandelte 

sich das Kindergartenge-

lände in einen bunten 

Festplatz: Eine Hüpf-

burg, Kinderschminken 

und vor allem der be-

liebte und bekannte 

Clown „Klausi Klück-

lich“ mit seinen Seifen-

blasen, seinem Witz und 

Charme, sorgten für aus-

gelassene Kinderfreude. 

 
Unterhaltungsclown „Klausi Klücklich“ begeisterte Klein und Groß mit 

Seifenblasen, Witz, Charme und Zaubertricks 

 

Die Räumlichkeiten konnten besichtigt werden, eine Prä-

sentation entführte die Gäste mit Bildern durch die letzten 

50 Jahre. Die Eltern hatten ein großes Buffet mit Kaffee, 

Kuchen und herzhaften Snacks vorbereitet, das regen Zu-

spruch fand. 

Zum Ausklang stattete der Musikverein Zimmern unter der 

Burg nach seinem Auftritt beim Kreismusikfest in Ran-

gendingen dem Fest noch einen kurzen Besuch ab und 

setzte mit einem musikalischen Geburtstagsständchen ei-

nen stimmungsvollen Schlusspunkt. 

Das Jubiläum war ein rundum gelungenes Fest, das ein-

drucksvoll zeigte, wie lebendig, herzlich und gemein-

schaftlich der „Sonnenschein“ auch nach 50 Jahren strahlt.  

Wir bedanken uns bei allen Beteiligten, den Besuchern, 

Helfern, Betreuer, Elternbeirat, Spendern, Organisatoren 

usw. und allen hier nicht genannten Personen für den tollen 

Tag. 

Ein besonderer Dank aber an „unsere Caro“ mit Ihrem 

Team Claudia und Dzenita für die sehr gute Vorbereitung 

dieses Jubiläums. 

 

Walter Sieber 

Bürgermeister 

 

 

Anlieferung Grüngutlager- und Häckselplatz 

Angeliefert werden dürfen Baum- und Gehölzschnitt, 

Schlagabraum, Windbruch, Abdeck- und Abräummaterial 

und vergleichbare natürliche, holzartige pflanzliche Ab-

fälle! 

Die Ablagerung von Mähgut, Rasenschnitt, Laub, häusli-

chen Biomüll sowie Friedhofsabraum wie Kränze und Ge-

stecke ist nicht erlaubt. 

Anlieferung ist nur für Zimmerner Bürger gestattet. 

 

Einladung 

zur Verbandsversammlung des 

Gemeindeverwaltungsverbandes 

Oberes Schlichemtal 

am Donnerstag, 17. Juli 2025 

um 18.00 Uhr 

Mehrzweckhalle, 

Im Morgen 4, 72367 Weilen u.d.R. 

Tagesordnung 

- öffentlich – 

1. Bekanntgabe in der Verbandsversammlung 

nichtöffentlich gefasster Beschlüsse und Be-

kanntgabe im Verwaltungsrat und den be-

schließenden Ausschüssen gefasster Be-

schlüsse 

2. Sanierung Verbandsgebäude – Information zu 

den erstellten Ausschreibungsunterlagen, Ge-

werken und Kostenvoranschlägen 

3. Planung des neuen Heizsystems und der Rege-

lungstechnik für den Schul-/Sportcampus 

Schömberg – Beauftragung des Planungsbü-

ros mit der Ausführungsplanung, der Vorbe-

reitung und der Mitwirkung für die Vergabe 

4. Schlichembad – Ersatz des maroden  

Ticketautomaten / Ticketsystems 

5. Wahl des Verbandsvorsitzenden für die Zeit 

vom 02.08.2025 bis 31.10.2025 

6. Wahl der Vertretung in der Gesellschafterver-

sammlung der Sozialstation durch Wechsel 

des Verbandsvorsitzes vom 02.08.2025 bis  

31.10.2025 

7. Verschiedenes und Anfragen 

Die gesamte Einwohnerschaft des Verbands-

gebietes ist hierzu recht herzlich eingeladen. 

Eine nichtöffentliche Sitzung schließt sich an. 

gez. Anton Müller 

Verbandsvorsitzender 
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Entsorgung von Bildschirmen, Fernsehern und 

Kühlgeräten 

Am Dienstag, 15.07.2025 werden in unserer Gemeinde die 

Kühlgeräte und Bildschirme zur Entsorgung abgeholt. Für 

die Anmeldung nutzen Sie die neue Online-Anmeldemög-

lichkeit über die Abfall ZAK-App oder über die Homepage 

des Landratsamts Zollernalbkreis  

(www.zollernalbkreis.de). 

Eine Anmeldung der zu entsorgende Geräte über dieses 

Verfahren ist bis 48 Stunden vor dem jeweiligen  

Abholtermin möglich. Nach einer erfolgreichen Eingabe 

aller notwendigen Angaben wird die Anmeldung per Mail 

bestätigt. Auch eine Erinnerung an den bevorstehenden 

Sammeltermin ist damit automatisch hinterlegt. Diese wird  

zwei Tage vor der Abholung zugestellt. Bitte stellen Sie die 

angemeldeten Geräte am Abfuhrtag ab 6.00 Uhr am Stra-

ßenrand bereit.  

 

Öffentliche Bekanntmachung 
 

des Landratsamtes Zollernalbkreis über das Verbot 

der Wasserentnahme aus öffentlichen Gewässern 

 

Das Landratsamt Zollernalbkreis erlässt gemäß § 100 

Abs.1 Satz 2 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) i.V.m. § 75 

Abs.1 Satz 2 Wassergesetz für Baden-Württemberg (WG) 

und § 35 S. 2 Landesverwaltungsverfahrensgesetz 

(LVwVfG) folgende 

I. 

 

Allgemeinverfügung: 

1. Der wasserrechtliche Gemeingebrauch gemäß § 

25 WHG i.V.m. § 20 WG (Schöpfen von Wasser 

mit Handgefäßen, Entnahme von Wasser in gerin-

gen Mengen für Privatpersonen, die Landwirt-

schaft, die Forstwirtschaft, und den Gartenbau so-

wie das Entnehmen mittels Pumpen oder ähnli-

chen Einrichtungen) ist an den öffentlichen ober-

irdischen Gewässern im Zollernalbkreis bis zum 

30. September 2025 untersagt. 

2. Wasserrechtliche Erlaubnisse, die eine Entnahme 

von Wasser aus einem oberirdischen Gewässer 

zulassen, werden bis zum Außerkrafttreten dieser 

Allgemeinverfügung widerrufen. Nach Außer-

krafttreten dieser Allgemeinverfügung treten die 

wasserrechtlichen Erlaubnisse im ursprünglichen 

Umfang wieder in Kraft.  

3. Die untere Wasserbehörde kann auf Antrag eine 

widerrufliche Ausnahme von den Regelungen in 

Nr.1 und Nr. 2 erteilen, wenn die Auswirkungen 

auf die Ordnung des Wasserhaushalts und den 

Schutz der Natur nicht erheblich oder nachhaltig 

sind oder wenn die Regelungen zu einer unbilli-

gen Härte führen würden. 

4. Die sofortige Vollziehung dieser Verfügung wird 

angeordnet. 

5. Die Allgemeinverfügung gilt ab dem Tag nach ih-

rer öffentlichen Bekanntmachung.  

 

II. 

 

Begründung 

Rechtsgrundlage für Nr.1 ist § 21 Abs. 2 WG. Die Zustän-

digkeit ergibt sich aus § 82 Abs. 1 i.V.m. § 80 Abs. 2 Nr. 3 

WG und § 3 Abs. 1 LVwVfG. Danach können die Wasser-

behörden aus Gründen des Wohls der Allgemeinheit, ins-

besondere der Ordnung des Wasserhaushalts und zum 

Schutz der Natur die Ausübung des Gemeingebrauchs ge-

regelt, beschränkt oder verboten werden. Die unter Nr. 1 

geregelte Beschränkung des Gemeingebrauches ist erfor-

derlich, um bei der aktuell anhaltenden außerordentlichen 

Trockenheit die Tier- und Pflanzenwelt in den Gewässern 

vor Schaden zu bewahren.  

Rechtsgrundlage für Nr. 2 ist § 100 Abs. 1 Satz 2 WHG. 

Die untere Wasserbehörde ordnet nach pflichtgemäßem 

Ermessen die Maßnahmen an, die im Einzelfall notwendig 

sind, um Beeinträchtigungen des Wasserhaushalts zu ver-

meiden oder zu beseitigen. Wasserentnahmen, die über den 

Gemeingebrauch hinausreichen, bedürfen gem. §§ 8, 9 

WHG einer wasserrechtlichen Erlaubnis. Die Regelung in 

Nr. 2 ist geeignet und erforderlich, um sicherzustellen, dass 

durch die erlaubten Wasserentnahmen in extremen Tro-

ckenzeiten Beeinträchtigungen des ökologischen und che-

mischen Gewässerzustandes vermieden werden können. 

Die derzeit kritischen Gewässerzustände machen ein Ver-

bot zur Entnahme erforderlich, lediglich eine Beschrän-

kung reicht nicht aus. Grundsätzlich gewährt eine erteilte 

Erlaubnis kein Recht auf uneingeschränkte Benutzung und 

ist widerruflich erteilt (§ 18 Abs. 1 WHG). Die Schutzgüter 

Wasserhaushalt und Natur wiegen in diesem Fall höher als 

das Interesse der Wasserrechtsinhaber an einer unbe-

schränkten Ausübung ihrer Wasserentnahme. 

Durch die Regelung Nr. 3 ist es möglich, in begründeten 

Einzelfällen Ausnahmen von den Regelungen in Nr.1 und 

Nr.2 zuzulassen. 

Die Einschränkung des Gemeingebrauchs nach Maßgabe 

dieser Allgemeinverfügung ist zur Vermeidung größerer 

Schäden für den Wasserhaushalt und zur Aufrechterhal-

tung lebensnotwendiger, gewässerbiologischer Vorgänge 

in den Gewässern erforderlich. Die Ordnung des Wasser-

haushalts und die Regelung des Wasserdargebots zum 

Schutz der Natur liegen im öffentlichen Interesse. Aus 

Gründen des Wohls der Allgemeinheit ist die Einschrän-

kung des Gemeingebrauchs dringend notwendig. Die All-

gemeinverfügung ist die einzig geeignete, erforderliche 

und verhältnismäßige Maßnahme, um bei der derzeit lang 

anhaltenden Trockenheit die Tier- und Pflanzenwelt in den 

Gewässern vor Schaden zu bewahren.  

Die Anordnung der sofortigen Vollziehung liegt im über-

wiegenden öffentlichen Interesse (§ 80 Abs. 2 Nr. 4 Ver-

waltungsgerichtsordnung VwGO). Es ist nicht vertretbar, 

dass durch die Einlegung von Rechtsmitteln bestehende 

Wasserentnahmen im Rahmen des Gemeingebrauchs fort-

gesetzt werden können und dadurch die Ordnung des Was-

serhaushalts weiter verschlechtert wird. Durch weitere Ent-

nahme wäre der zur Aufrechterhaltung der wasserbiologi-

schen Vorgänge erforderlichen Mindestabfluss nicht mehr 

zu gewährleisten. 

 

III. 

 

Rechtsbehelfsbelehrung 

Gegen diese Entscheidung kann innerhalb eines Monats 

nach Bekanntgabe Widerspruch beim Landratsamt Zoller-

nalbkreis, Hirschbergstr. 29, 72336 Balingen, eingelegt 

werden. 

 

http://www.zollernalbkreis.de/
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IV. 

 

Hinweise 

Bei Zuwiderhandlungen können Bußgelder bis zu einer 

Höhe von 100.000 Euro verhängt werden. 

 

Balingen, den 03.07.2025 

Landratsamt Zollernalbkreis 

-Untere Wasserbehörde-  

gez.  

Bräutigam 

Regierungsrat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ferien- oder Minijob 

Mit erstem eigenem Geld gleich für später vorsorgen 

In Baden-Württemberg stehen die Sommerferien vor der 

Tür. Viele Schülerinnen und Schüler nutzen die freie Zeit, 

um mit einem Ferienjob oder Minijob Geld zu verdienen – 

sei es für den Führerschein, Urlaubspläne oder das erste ei-

gene Konto. Was viele nicht wissen: Neben dem Zusatz-

verdienst kann dabei auch der Grundstein für die spätere 

Rente gelegt werden.  

 

Ferienjobs – flexibel und sozialabgabenfrei  

Wer als Schülerin oder Schüler in den Ferien arbeitet, wird 

meist zeitlich begrenzt eingestellt. Diese sogenannte kurz-

fristige Beschäftigung darf maximal drei Monate oder 70 

Arbeitstage pro Kalenderjahr umfassen. Die Höhe des Ver-

dienstes ist dabei egal – es fallen keine Sozialversiche-

rungsbeiträge an. Wichtig für Abiturientinnen und Abitu-

rienten: Nur wer direkt nach dem Schulabschluss ein Stu-

dium aufnimmt, kann in den Sommerferien noch als Feri-

enjobber gelten. Wer hingegen eine Ausbildung oder ein 

Freiwilliges Jahr beginnt, wird rechtlich nicht mehr als 

Schülerin oder Schüler eingestuft – für sie kommt nur ein 

Minijob in Frage.  

 

Minijobs – kleine Abgaben, großer Vorteil  

Mit einem Minijob darf das monatliche Einkommen 556 

Euro nicht übersteigen. Dafür ist die Dauer der Beschäfti-

gung unbegrenzt. Im Gegensatz zum Ferienjob ist ein Mi-

nijob rentenversicherungspflichtig: Der Arbeitgeber zahlt 

15 Prozent des Verdienstes, der oder die Beschäftigte 3,6 

Prozent. Auf Antrag ist eine Befreiung möglich – doch die 

Deutsche Rentenversicherung Baden-Württemberg rät da-

von ab: Jeder eingezahlte Euro zählt. Bereits mit kleinen 

Beiträgen erwerben junge Menschen wertvolle Ansprüche 

– nicht nur für ihre Altersrente, sondern auch für Reha-

Leistungen oder eine spätere Erwerbsminderungsrente. 

Zudem wird ein versicherungspflichtiger Minijob vollstän-

dig auf die für eine Altersrente notwendigen Versiche-

rungsjahre angerechnet. Wer langfristig denkt, kann so 

schon mit 16 Jahren beginnen, Rentenpunkte zu sammeln. 

 

 

 

 

 
Aussteigen, umsteigen, einsteigen 

Neue Perspektiven finden mit der Berufsberatung im 

Erwerbsleben 

Das Team der Berufsberatung im Erwerbsleben Verbund 

Schwarzwald-Bodensee-Oberschwaben führt am Diens-

tag, dem 15. Juli, von 16 bis 17 Uhr eine Online-Veranstal-

tung durch. Der Vortrag bietet wertvolle Tipps und Strate-

gien für einen erfolgreichen beruflichen Neustart. Anmel-

dungen dazu sind unter https://eveno.com/279664122 

möglich. 

Wer nach einer Familien- oder Pflegezeit wieder beruflich 

Fuß fassen oder sich beruflich umorientieren möchte und 

noch unsicher ist, in welche Richtung es genau gehen soll 

und welche Optionen auf dem regionalen Arbeitsmarkt zur 

Verfügung stehen, ist bei diesem Vortrag genau richtig. 

Die Expertinnen und Experten der Berufsberatung im Er-

werbsleben geben Tipps, wie der Wiedereinstieg optimal 

geplant wird, wie man Fähigkeiten und Stärken hervorhebt 

und welche (Online-)Tools sowie Unterstützungsangebote 

dabei hilfreich sein können. 

 

Tipps zu Bewerbung und Vorstellungsgespräch 

Auf der Suche nach einem Ausbildungsplatz sind für Be-

werberinnen und Bewerber sorgfältig erstellte Bewer-

bungsunterlagen und sicheres Auftreten im Vorstellungs-

gespräch besonders wichtig, denn für den ersten Eindruck 

gibt es bekanntlich keine zweite Chance.  

Am Mittwoch, dem 16. Juli, gibt es dazu von 15 Uhr bis 

16:30 Uhr in einer Veranstaltung im Berufsinformations-

zentrum (BiZ) der Agentur für Arbeit in der Stingstraße 17 

in Balingen nützliche Informationen. Martina Stadelbauer, 

Leiterin kaufmännische Ausbildung bei der Firma Inter-

stuhl, gibt Tipps, wie eine gelungene Bewerbung um einen 

Ausbildungsplatz aussehen kann und wie man sich am bes-

ten auf das Vorstellungsgespräch vorbereitet. 

Die Veranstaltung beginnt um 15:00 Uhr mit einem Vor-

trag zu den Themen Bewerbung und Vorstellungsgespräch. 

Im Anschluss an den Vortrag wird ein Bewerbungs-Check 

angeboten. Wer daran teilnehmen möchte, sollte seine ei-

genen Bewerbungsunterlagen einschließlich des Anschrei-

bens an den Betrieb mitbringen. 

 

Sprechzeit im BiZ: Karriere bei der Bundeswehr 

Die Bundeswehr bietet attraktive berufliche Möglichkeiten 

in Uniform und Zivil. Am Donnerstag, dem 17. Juli, infor-

mieren Karriereberaterinnen und -berater der Bundeswehr 

darüber von 13:30 Uhr bis 17:00 Uhr im Berufsinformati-

onszentrum (BiZ) der Agentur für Arbeit in der Stingstraße 

17 in Balingen. Sie zeigen auf, welche Laufbahnen und 

Möglichkeiten es bei der Bundeswehr gibt. Welche Lauf-

bahn die passende ist, hängt unter anderem von der schuli-

schen und beruflichen Ausbildung ab. Die Beratung richtet 

sich an interessierte Jugendliche und Erwachsene. 

Nach den Sommerferien bietet die Bundeswehr an jedem 

dritten Donnerstag im Monat weitere Sprechzeiten im BiZ 

an. Die künftigen Termine sind am 16. Oktober, 20. No-

vember und 18. Dezember. 

 

 

 

 

Informationen anderer 

Ämter 
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Ärztlicher Bereitschaftsdienst 

Ärztlicher Bereitschaftsdienst an den Wochenenden und 

Feiertagen und außerhalb der Sprechstundenzeiten: 

Kostenfreie Rufnummer 

Ärztlichen Bereitschaftsdienst 116 117 

Die Sprechzeiten der Bereitschaftsdienstpraxen sind an 

den Wochenenden und Feiertagen am Krankenhaus 

Albstadt von 10:00 Uhr-18.00 Uhr, am Krankenhaus 

Balingen von 10:00 Uhr bis 20:00 Uhr.  

Mobile Patienten können jederzeit ohne Anmeldung dort-

hin kommen (auch in der Nacht). Patienten, die aus 

Krankheitsgründen nicht in der Lage sind, die Bereit-

schaftsdienst-Praxen aufzusuchen, werden über die 116 

117 an den Fahrdienst vermittelt, der sie dann zu Hause 

aufsucht. 

Balingen (Allgemeiner Ärztlicher Bereitschaftsdienst) 

Zollernalbklinikum Balingen, Tübinger Straße 30, 

72336 Balingen  Sa, So und FT 10-20 Uhr 

Albstadt (Allgemeiner Ärztlicher Bereitschaftsdienst) 

Zollernalbklinikum Albstadt, Friedrichstraße 39 

72458 Albstadt  Sa, So und FT 10-18 Uhr 

Wichtige Rufnummern für den Kindern- und Jugend-

ärztlichen Bereitschaftsdienst: 

Kinder- und jugendärztliche Bereitschaftsdienst 

Kindernotfallsprechstunde in allgemeinen Bereitschafts-

praxis Albstadt sonntags 10-13 Uhr und 14-18 Uhr 

Kinder- und Jugendärztliche Bereitschaftspraxis Reutlin-

gen, Steinenbergstr. 31, 72764 Reutlingen 

Samstags, Sonn- und Feiertags: 9-13 Uhr u. 15-19 Uhr 

Tel. 116117 

Kinder- und Jugendärztliche Bereitschaftspraxis Tübin-

gen, Hoppe-Seyler-Str. 1 72076 Tübingen 

Samstags, Sonn- und Feiertags: 10.00-18.00 Uhr 

    Tel. 116117 

Kinderärztliche Bereitschaftspraxis 

Schwarzwald-Baar Klinikum Villingen-Schwenningen 

Klinikstr. 11, 78052 Villingen-Schwenningen 

Mo – Do   19 – 21 Uhr 

Fr    18 – 21 Uhr 

Sa, So und an Feiertagen  9 – 21 Uhr 

Tel. 116117 

Notruf (Feuerwehr/Notruf/Notfall):                 112 

Krankentransport               19 222 

Bereitschaftsdienst Augenarzt:                      116117 

Bereitschaftsdienst Kinderarzt:                       116117 

Bereitschaftsdienst Hals-/Nasen-/Ohrenarzt:           116117 

Bereitschaftsdienst Zahnarzt:             01801/116 116 

Giftnotrufzentrale Freiburg ………….0761/19240 

Bereitschaftsdienst Stadtapotheke Schömberg 

Telefon: (07427) 94750. 

Öffnungszeiten  

Mo. Di. Do. Fr.,  8.°° - 12.30 Uhr und 14.°° - 19.30 Uhr 

Mi.,                     8.°° - 12.30 Uhr, 14.00 - 18.30 Uhr 

Sa.,                      8.°° - 12.30 Uhr 

Notdienst: Außerhalb unserer Öffnungszeiten gilt der 

Balinger Notdienstplan 

Telefonseelsorge Neckar-Alb: 

Tag und Nacht erreichbar unter Tel.: 0800/1110111 

 

 

 

 

 

 

 

Freiwillige Feuerwehr der Altersabteilungen 

Schömberg-Schörzingen-Dotternhausen-Weilen 

u.d.R.-Zimmern u.d.B.-Hausen a.T.-Dormettingen- 

Dautmergen-Deilingen 

 

Liebe Feuerwehrkameraden mit Partnerinnen! 

Wir treffen uns am Freitag, den 18.07. 2025 um 14.30Uhr 

bei der Josephskapelle (972-m) auf dem Berg zwischen 

Deilingen und Tanneck. Ein Spaziergang auf Teer- und 

Kiesweg und ein paar Meter Grasweg führt uns zum 1.1km 

entfernten Aussichtspunkt Ortenberg 995m nahe dem still-

gelegten Steinbruch. Hier bricht die Bergkette zum oberen 

Schlichemtal steil ab und bietet einen wunderbaren Fern-

blick.  

Bereits ab 15.30Uhr öffnet für uns die Pizzeria Azzurra. 

Mit kameradschaftlichen Grüßen  

      

J. Weinmann    Raumschaftsvertreter  

H. Henne  FFW Deilingen 

 

Tour 3 
Auf dem Hörnle  

Eine kurzweilige Wanderung zur  

Schlichemquelle und zum Hörnle 

Wir starten am Wanderparkplatz „Hörnle“ und steigen zu-

nächst zur Schlichemquelle hinab. Wir hören Details über 

den weiteren Weg des Bächleins und was es mit der Euro-

päischen Wasserscheide auf sich hat. Nach leichtem An-

stieg verlassen wir den Wald und freuen uns über blühende 

Wiesen-blumen, bunte Schmetterlinge und bei aufmerksa-

mer Beobachtung auch über einige, für diese Landschaft 

typische Vögel. Der Blick weitet sich, wenn wir über die 

Hochfläche gehen. An der Albtrauf-Kante auf über 900 m 

Höhe genießen wir weite Ausblicke über Balingen und das 

Eyach-Tal. Weiter führt uns der Pfad zum Naturschutzge-

biet „Hülenbuch“ mit seinen blühenden Wiesen. Bei ent-

sprechender Witterung ist ein Abstecher in den Bannwald 

möglich. 

Hinweise:  Auf Anfrage kann die Wanderung auf 2 

Stunden verkürzt werden 

Termin:  Sonntag, 13.07.2025, 14.00 Uhr 

Dauer:   ca. 3 bis 3,5 Stunden 

Treffpunkt:  Wanderparkplatz „Hörnle“ (hinterer 

Parkplatz) in Meßstetten-Tieringen 

Alb-Guide:  Martina Lögler 

Mobil 0172 / 3467225, Tel.: 07431/6026262 

 

 

Verschiedenes 
Bereitschaftsdienste 

      

           Geflügelauslieferung 
Junghennen usw. 
bitte vorbestellen! 

Zimmern u.d.B., Rath. 14.00 Uhr 
Verkaufstermine dienstags: 

Juli 

15. 

Aug. 

12.  

Sept, 

09. 

Okt. 

07. 

Nov. 

04. 

 

Geflügelzucht J. Schulte Tel.05244/8914 

www.gefluegelzucht-schulte.de 
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Online-Vortrag: 

Gut geschützt durch den Sommer -  

Tipps zum sommerlichen Wärmeschutz für 

Ihr Zuhause 

Di. 22. Juli 2025 I 18 - 19 Uhr I Online-Event I kostenlos 

Die Sommer werden heißer – und das spüren wir auch in 

unseren Wohnräumen. Hohe Temperaturen belasten nicht 

nur unser Wohlbefinden, sondern können auch gesundheit-

liche Folgen haben. Wie lassen sich Häuser und Wohnun-

gen vor Überhitzung schützen? Welche baulichen, techni-

schen und einfachen Maßnahmen helfen, die Hitze draußen 

zu halten? Diese und weitere Fragen beantwortet unser 

kostenloser Vortrag zum Thema „Sommerlicher Wärme-

schutz“. Eingeladen sind alle interessierten Bürger:innen, 

die sich über wirksame Strategien informieren möchten, 

wie sie ihr Zuhause fit für den Sommer machen können – 

ob als Eigentümer:in oder Mieter:in. 

Eine Anmeldung zum Online-Vortrag ist erforderlich und 

kann über die Website der Energie-agentur unter 

www.energieagentur-zollernalb.de oder bequem per QR-

Code erfolgen. Weitergehende Fragen beant-

wortet die Energieagentur Zollernalb unter 

Tel.: 07433/92-1385 

QR-Code scannen und anmelden 

 

Online-Vortrag: 

Stecker-Solargeräte: Sonnenenergie zum Einstecken 

Di. 29. Juli 2025 I 18 - 19 Uhr I Online-Event I kostenlos 

Solarenergie erzeugen geht auch mit Solar-Modulen, die 

an Balkonen, Hauswänden oder Garagendächern installiert 

werden können. Diese kompakten Geräte ermöglichen es, 

eige-nen sauberen Strom zu erzeugen und gleichzeitig die 

Energiekosten zu senken. Dank der einfachen Installation 

und Handhabung, sind Stecker-Solargeräte eine attraktive 

Option für Eigenheimbesitzer und Mieter gleichermaßen. 

Es bietet zahlreiche Vorteile für Verbraucher, die nach ei-

ner kosteneffizienten und benutzerfreundlichen Möglich-

keit suchen, Solarstrom zu nutzen. Die Energieagentur Zol-

lernalb gibt in diesem Online-Vortrag einen Einblick wie 

Stecker-Solargeräte installiert und genutzt werden können.  

Eine Anmeldung zum Online-Vortrag ist erforderlich und 

kann über die Website der Energie-agentur unter 

www.energieagentur-zollernalb.de oder bequem per QR-

Code erfolgen. Weitergehende Fragen beant-

wortet die Energieagentur Zollernalb unter 

Tel.: 07433/92-1385 

QR-Code scannen und anmelden 

 

 

 

 

Einladung zur Generalversammlung des  

Fördervereins der Schömberger Schulen 

Zu unserer Generalversammlung am 

 Montag, 21. Juli 2025 um 18:30 Uhr 

im Schulzentrum, Schillerstraße 35,  

Schömberg 

laden wir alle Mitglieder, Elternvertreter, Lehrer und Mit-

bürger des Oberen Schlichemtals recht herzlich ein. 

Tagesordnung: 

 1. Begrüßung 

 2. Bericht der Vorstandschaft 

 3. Kassenbericht 

 4. Bericht der Kassenprüfer 

 5. Entlastungen 

6. Wahlen 

 7. Anträge und Verschiedenes 

Anträge zur Tagesordnung sind schriftlich bis zum 14. Juli 

2025 bei der 

1. Vorsitzenden Evelyn Plescher, Gutleutgarten 18, 72355 

Schömberg einzureichen. 

Über Ihr Interesse an unserer Vereinstätigkeit freut sich die 

Vorstandschaft. 

1. Vorsitzende    2. Vorsitzende 

Evelyn Plescher    Anja Schmolze 

 

 

 

 

 

Sportverein Zimmern unter der Burg 

Funktionelles Gesundheitstraining 

Montag:    19.30 - 21.00 Uhr 

      Männer-Gesundheitstraining 

Dienstag:  9.30 -10.30 Uhr 

      Seniorengymnastik mit Gisela Rau 

      Neueinsteiger jeder Zeit willkommen 

Mittwoch:  18.30 – 20.00 Uhr 

      Gesundheitsgymnastik mit Gisela Rau 

Mittwoch:  20.00 - 21.15 Uhr 

    Tanz dich Fit   ZUMBA   mit Petra Schatz 

    Tanz und Fitness auf lateinamerikanische 

    Rhythmen    Einstieg jeder Zeit möglich 

Donnerstag: 19.00 – 21.00 Uhr Tischtennis 

19.30 Uhr bis 21.30 Badminton 

 

 

 

 

 
Pfarramt Schömberg,    Tel. 2509, Fax: 6156 

E-mail     pfarramt.schoemberg@drs.de 

Internet: www.stadtkirche-schoemberg.de 

Öffnungszeiten 

Montag u. Dienstag               08:00 Uhr – 12:00 Uhr 

Mittwoch                              14:00 Uhr – 17:00 Uhr 

Donnerstag u. Freitag            08:00 Uhr – 12:00 Uhr 

http://jakobus-kirche-zimmern.de 

GOTTESDIENSTE 

12.07.25 Samstag 

19:00 Uhr Wortgottesfeier 

20.07.25 Sonntag 

10:30 Uhr Wortgottesfeier 

27.07.25 Sonntag 

09:00 Uhr Wortgottesfeier 

 

Öffnungszeiten Pfarrämter Schömberg und  

Dotternhausen 

pfarramt.schoemberg@drs.de Tel: 07427-2509  

st.martinus.dotternhausen@drs.de Tel: 07427-2193 

Mo 08:00 - 12:00 Schömberg 

Katholische 

Kirchengemeinde 

St. Jakobus  

Zimmern u.d.B. 

 

Kirchen 

Vereinsnachrichten 

Schulen 

mailto:pfarramt.schoemberg@drs.de
http://jakobus-kirche-zimmern.de/Startseite
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Mi 08:00 - 12:00 und 13:00 - 17:00 Dotternhausen 

Do 08:00 - 12:00 Schömberg 

Fr 08:00 - 12:00 Schömberg 

Termine außerhalb der Öffnungszeiten nach Anmel-

dung möglich. 

 

 
 

 
Im Trauerfall 

wenden sie sich bitte an Diakon Stephan Drobny   

Tel. Tel. 0178 5645033  

AKTUELLES, einen IMPULS und weitere Gottesdienste 

finden Sie unter www.stadtkirche –schoemberg.de 

GOTTESDIENSTE in der Seelsorgeeinheit 

Freitag,11.07.  

18:30 Uhr Rosenkranzgebet in Schömberg 

Samstag,12.07. Vorabend zum 15. Sonntag im  

Jahreskreis 

19:00 Uhr Vorabendmesse in Dotternhausen 

19:00 Uhr Wortgottesfeier in Zimmern  

Sonntag,13.07. 15. Sonntag im Jahreskreis 

09:00 Uhr Hl. Messe in Ratshausen 

09:00 Uhr Wortgottesfeier in Hausen 

09:30 Uhr Wortgottesfeier in Dormettingen  

10:00 Uhr Ökumenischer Gottesdienst in Täbingen 

mit den Chören Täbingen und  

Dautmergen 

10:30 Uhr Hl. Messe in Schörzingen und Weilen  

10:30 Uhr  Hl. Messe auf dem Palmbühl  

Missionsgottesdienst 

Dienstag,15.07.  

18:00 Uhr Abendmesse in Weilen 

19:00 Uhr Abendmesse in Schörzingen 

Mittwoch,16.07.  

18:30 Uhr Eucharistische Anbetung in Schömberg 

19:00 Uhr Abendmesse in Schömberg und  

Ratshausen 

Freitag,18.07.  

18:30 Uhr Rosenkranzgebet in Schömberg 

Samstag,19.07. Vorabend zum 16. Sonntag im  

Jahreskreis 

19:00 Uhr Vorabendmesse in Weilen 

19:00 Uhr Wortgottesfeier in Dotternhausen  

Sonntag,20.07. 16.Sonntag im Jahreskreis 

09:00 Uhr Wortgottesfeier in Hausen  

09:00 Uhr Hl. Messe in Dormettingen 

09.00 Uhr Wortgottesfeier in Schömberg 

09:30 Uhr Wortgottesfeier in Dautmergen 

10:30 Uhr Wortgottesfeier in Zimmern  

10:15 Uhr Wortgottesfeier in Schörzingen  

50 er Fest 

10:30 Uhr Hl. Messe in Ratshausen 

10:30 Uhr Hl. Messe auf dem Palmbühl  

Fahrzeugsegnung 

 

Sekretariat: Pfarramt Schömberg Tel. 07427/ 2509  

Aktuelle Informationen:  

https://wallfahrtsort-palmbuehl.drs.de  

Wallfahrtsseelsorge: Pastoralreferent Michael Holl,  

Tel. 0174 1057563, Mail: mholl@drs.de  

Bibelcafé 

Am Dienstag, 15. Juli startet um 15.30 Uhr das Bibelcafé 

im Pfarrhaus auf dem Palmbühl: Zuerst lesen und meditie-

ren die Anwesenden die Bibel, konkret das Evangelium des 

kommenden Sonntags, danach gibt es Kaffee und Gebäck. 

Eine Anmeldung bei Michael Holl Ist erwünscht. 

 

AnsprechBar 

Wer ein offenes Ohr sucht, der ist bei den Mitarbeitern/in-

nen der AnsprechBar gut aufgehoben. Das Team der An-

sprechBar ist bis Ende Oktober jeden Freitag von 15.30 

Uhr bis 17.30 Uhr für Sie da. Bei kühlem Wetter findet das 

Angebot des Zuhörens im Pfarrhaus statt. Wer an einem 

anderen Tag kommen will, kann mit Wallfahrtsseelsorger 

Michael Holl einen Termin vereinbaren. 

 

SegensZeit 

Das Angebot der „SegensZeit“ findet jeden Freitag ab 

15.30 Uhr statt. Die SegensZeit ist eine Einladung still zu 

werden, zu beten und sich durch einen persönlichen Segen 

von einem Seelsorger oder einer Seelsorgerin Gottes Un-

terstützung zusagen lassen. 

 

Virtueller Kirchenrundgang 

Rechtzeitig vor der Schließung der Kirche wurde durch ei-

nen Fotografen ein virtueller Kirchenrundgang erstellt. 

Deshalb ist seit einigen Wochen über das Internet ein Be-

such der Wallfahrtskirche möglich. Die Besucher können 

selber nach Orten suchen, die sie besuchen und wo sie ver-

weilen möchten. Ergänzt wird der Rundgang durch kurze 

Hinweise und Erklärungen.  

Der Zugang erfolgt über die Homepage des Palmbühl:  

https://wallfahrtsort-palmbuehl.drs.de 

 

 
 

Evang. Gemeindebüro Täbingen, Im Oberland 9,  

72348 Rosenfeld-Täbingen, Tel. (07427) 3294,  

Telefon  (07427) 3294     Fax   (07427) 914913 

Gemeindebüro Mo.  9.30 – 12.00 Uhr 

Do 14.00 – 16.30 Uhr 

E-Mail: bettina.huonker@elkw.de 

Internet: www.kirchengemeinde.taebingen.de 

Pfarrer Stefan Kröger, Martin-Luther-Str. 12, Erzingen  

Telefon  07433/ 4210 

E-Mail  stefan.kroeger@elkw.de 

1. Vorsitzender  Axel Märklin, Heerstraße 24, Täbingen 

Telefon (07427) 8672  

E-Mail axel.maerklin@t-online.de 
 

Gottesdienste 

Samstag, 12. Juli 2025 

17.00 Uhr Feierabendgottesdienst in Endingen mit 

Hanna Stelter 

Sonntag, 13. Juli 2025 4. So. n. Trinitatis 

10.00 Uhr Ökumenischer Gottesdienst mit Pfarrer 

Stefan Kröger mit Dautmergen und den 

beiden Kirchenchören aus Täbingen und 

Dautmergen. Mit anschließendem  

 
Evangelische 

Kirchengemeinde 

Täbingen 

Dautmergen 

Zimmern u.d.Burg 

mailto:bettina.huonker@elkw.de
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Ständerling 

10.00 Uhr SUZ-Gottesdienst mit Hardy Burkhardt  

10.15 Uhr kein Gottesdienst in Erzingen- 

Schömberg  

Mittwoch, 16. Juli 2025 

9:15 Uhr Krabbelgruppe „Spatzennest“ 

15.15 Uhr Konfirmandenunterricht in Endingen 

20.00 Uhr Probe des Posaunenchores 

Sonntag, 20. Juli 2025. 5. So. n. Trinitatis 

  Kein Gottesdienst in Täbingen 

09.30 Uhr Fest-Gottesdienst zum 800 j. Jubiläum v. 

Erzingen mit Pfarrer Stefan Kröger und 

dem MV Erzingen  

10.00 Uhr Gottesdienst mit Andreas Schmierer und 

den Studenten vom ABH 

Um 9.00 Uhr beginnt der Gottesdienst mit Vorläuten. 

Um 10.00/10.15 Uhr wird nachgeläutet. 

 

Hinweise: 

 

Seniorennachmittag Donnerstag, 10.07.25 

Herzliche Einladung, an alle Interessierten, zum Sommer-

fest des Seniorennachmittags am 10. Juli mit dem Thema 

Bodensee, lasst euch mitnehmen auf eine Reise rund um 

das schwäbische Meer. Nach Kaffee und Programm gibt es 

noch ein leckeres Vesper. Der Nachmittag endet um ca. 

17.00 Uhr 

Konficamp 

Von Do. 10.07. bis So. 13.07. sind unsere Konfirmanden 

auf dem Konficamp in Sulz am Eck. 

Afrikanische Musik im ökumenischen Gottesdienst 

mit den Kirchenchören Dautmergen und Täbingen am 

Sonntag, 13.07.2025, 10 Uhr 

Afrikanische Lieder, Trommel- und Flötenklänge erklin-

gen im ökumenischen Gottesdienst am kommenden Sonn-

tag, 13.Juli 2025 um 10 Uhr in der Täbinger Karsthanskir-

che. Unter dem Motto „Kommt, macht mit, wenn wir sin-

gen“ feiern die Gemeinden und die Kirchenchöre aus Tä-

bingen und Dautmergen zusammen mit Pfarrer Stefan Krö-

ger und Diakon Stefan Drobny. Im Anschluss sind alle zu 

einem Kirchenkaffee eingeladen. Die musikalische Lei-

tung hat Beate Vöhringer. Es musizieren außerdem die 

Blockflötengruppe aus Rottweil, Cornelia Plantard an der 

Djembe und Johannes Vöhringer an der Orgel.  

Nach diesem Gottesdienst geht der Täbinger Kirchenchor 

in die Sommerpause. Die erste Probe nach den Ferien fin-

det am 9. September um 19.30 Uhr im evangelischen Ge-

meindehaus statt. Das ist ein günstiger Zeitpunkt, um neu 

einzusteigen und mitzusingen beim vielseitigen Programm 

des Chores. Auf dem Programm 2025 standen in diesem 

Jahr Chorwerke alter Meister wie Haydn und Schubert ge-

nauso wie Bearbeitungen von Spirituals für den Karfrei-

tagsgottesdienst, Chorsätze für Klarinette und Chor oder 

die afrikanische Musik für den kommenden Sonntag. Ab 

September wird der Chor das traditionelle Konzert „Täbin-

ger Advent“ vorbereiten, das alljährlich zusammen mit 

dem Posaunenchor am 2. Advent aufgeführt wird. 

Kinderkirche 

Unsere Kinderkirche findet meistens im 2-wöchigen 

Rhythmus Sonntag vormittags 10.00 Uhr im Gemeinde-

haus statt. Für nähere Informationen und Termine dürft ihr 

Euch gerne bei Sarah Hölle per Whats-App oder telefo-

nisch melden. Tel. 0176-99639083. 

 

 

Kirchenwahl 

Am Ersten Advent finden Kirchenwahlen in unserer Lan-

deskirche und in unseren Evangelischen Kirchengemein-

den statt. Wir sind auf der Suche nach Kandidaten, die mit 

Rat und Tat und Herzblut die Gremiumsarbeit im jeweili-

gen Kirchengemeinderat unterstützen und die Kirche in die 

Zukunft führen. Unter www.kirchenwahl.de finden Sie 

hilfreiche Infos. Kommen Sie gerne auf die amtierenden 

Kirchengemeindrats-Mitglieder und die Pfarrämter/Ge-

meindebüros zu, wir freuen uns über Ihr Interesse!  

Im Kirchengemeinderat werden wichtige Entscheidungen 

für das Gemeindeleben getroffen. Es geht dabei um Got-

tesdienste, Bildung und Diakonie, Jugendarbeit – aber auch 

um Finanzen und Richtungsentscheidungen. Wer sich en-

gagiert, kann erhalten und erneuern, entwickeln und mit-

entscheiden. 

 

 

 

 

 
Deutsches Rotes Kreuz Kreisverband Zollernalb e.V.  

Herzliche Einladung an Betreuende Angehörige, Interes-

sierte und Betreuungskräfte zur Tagesveranstaltung in Ko-

operation Netzwerk Demenz Zollernalbkreis 

„Herausforderndes Verhalten und Kommunikation bei 

Menschen mit Demenz“ mit Referentin Beate Scherer 

am Freitag, 11.07.2025 09:30 – 16:30 Uhr DRK-Forum, 

Henry-Dunant-Str. 1-5, Balingen 

Anhand praxisnaher Beispiele lernen Sie den einfühlsamen 

Umgang mit Menschen mit Demenz. Die Validation bietet 

eine bewährte Methode, um mit den betroffenen Personen 

zu kommunizieren und sie in ihrer besonderen Lebenssitu-

ation zu unterstützen. 

Warum sollten Sie teilnehmen?  

• Wertvolle Impulse für die Betreuung und Pflege 

von Menschen mit Demenz  

• Praxisorientierte Inhalte mit hoher Relevanz für 

den Alltag  

• Austausch mit anderen Fachkräften und  

Angehörigen  

• Teilnahme kostenfrei inkl. Verpflegung  

• Teilnahmebestätigung zur Vorlage bei  

Arbeitgebern oder für Ihre persönliche  

Weiterbildung 

Anmeldung erforderlich unter Annette.oster-haug@drk-

zollernalb.de Telefon 07433 9099 879 

Eltern-Baby-Programm (ElBa)  

In geschützter Atmosphäre der ElBa-Gruppen finden El-

tern und ihre Babys Zeit und Raum für Austausch, Gemein-

samkeit, Entspannung, Spielanregungen und Unterstüt-

zung für die neue Lebenssituation in der Familie. 

Babys 3-6 Monate immer montags 10:15-11:30 Uhr in 

Balingen 

10 Einheiten a 75 Minuten.  

Ein Quereinstieg ist bei allen Kursangeboten 

möglich. 

Anmeldung unter 07433 / 90 99 13 oder über 

die Homepage drk-zollernalb.de 

sonstiges 


